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1.		ein	Unternehmen,	dessen	 Jahresabschluss	mit	dem	 Jahresabschluss	des	Auftraggebers	 in	ei-
nem	 Konzernabschluss	 eines	 Mutterunternehmens	 entsprechend	 §	 271	 Absatz	 2	 des	 Han-
delsgesetzbuchs	nach	den	Vorschriften	über	die	Vollkonsolidierung	einzubeziehen	ist,	oder	

2.		ein	Unternehmen,	das	
a)		mittelbar	oder	unmittelbar	einem	beherrschenden	Einfluss	nach	§	100	Absatz	3	des	Sekto-
renauftraggebers	unterliegen	kann,	

b)		einen	beherrschenden	Einfluss	nach	§	100	Absatz	3	auf	den	Sektorenauftraggeber	ausüben	
kann	oder	

c)		gemeinsam	mit	 dem	 Auftraggeber	 aufgrund	 der	 Eigentumsverhältnisse,	 der	 finanziellen	
Beteiligung	oder	der	für	das	Unternehmen	geltenden	Bestimmungen	dem	beherrschenden	
Einfluss	nach	§	100	Absatz	3	eines	anderen	Unternehmens	unterliegt.	

(3)	Absatz	1	gilt	für	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungsaufträge,	sofern	unter	Berücksichtigung	al-
ler	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen,	die	von	dem	verbundenen	Unternehmen	während	der	letz-
ten	drei	Jahre	in	der	Europäischen	Union	erbracht	wurden,	mindestens	80	Prozent	des	im	jeweili-
gen	Leistungssektor	insgesamt	erzielten	durchschnittlichen	Umsatzes	dieses	Unternehmens	aus	der	
Erbringung	von	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	für	den	Sektorenauftraggeber	oder	andere	mit	
ihm	verbundene	Unternehmen	stammen.	
(4)	Werden	gleiche	oder	gleichartige	Liefer-,	Bau-	oder	Dienstleistungen	von	mehr	als	einem	mit	

dem	Sektorenauftraggeber	 verbundenen	und	mit	 ihm	wirtschaftlich	 zusammengeschlossenen	Un-
ternehmen	erbracht,	so	werden	die	Prozentsätze	nach	Absatz	3	unter	Berücksichtigung	des	Gesam-
tumsatzes	errechnet,	den	diese	verbundenen	Unternehmen	mit	der	Erbringung	der	jeweiligen	Lie-
fer-,	Dienst-	oder	Bauleistung	erzielen.	
(5)	Liegen	für	die	letzten	drei	Jahre	keine	Umsatzzahlen	vor,	genügt	es,	wenn	das	Unternehmen	

etwa	 durch	 Prognosen	 über	 die	 Tätigkeitsentwicklung	 glaubhaft	 macht,	 dass	 die	 Erreichung	 des	
nach	Absatz	3	geforderten	Umsatzziels	wahrscheinlich	ist.285	
	
§	139	Besondere	Ausnahme	für	die	Vergabe	durch	oder	an	ein	Gemeinschaftsunternehmen	
(1)	Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen,	
1.		die	 ein	 Gemeinschaftsunternehmen,	 das	 mehrere	 Sektorenauftraggeber	 ausschließlich	 zur	
Durchführung	von	Sektorentätigkeiten	gebildet	haben,	an	einen	dieser	Auftraggeber	vergibt	
oder	

2.		die	ein	Sektorenauftraggeber,	der	einem	Gemeinschaftsunternehmen	im	Sinne	der	Nummer	1	
angehört,	an	dieses	Gemeinschaftsunternehmen	vergibt.	

(2)	Voraussetzung	ist,	dass	
1.		das	Gemeinschaftsunternehmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	gebildet	wurde,	um	die	
betreffende	Sektorentätigkeit	während	eines	Zeitraums	von	mindestens	drei	Jahren	durchzu-
führen,	und	

2.		 in	dem	Gründungsakt	des	Gemeinschaftsunternehmens	festgelegt	wird,	dass	die	das	Gemein-
schaftsunternehmen	bildenden	 Sektorenauftraggeber	 dem	Gemeinschaftsunternehmen	min-
destens	während	desselben	Zeitraums	angehören	werden.286	

	
§	140	Besondere	Ausnahme	für	unmittelbar	dem	Wettbewerb	ausgesetzte	Tätigkeiten	
(1)	Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	öffentliche	Aufträge,	die	zum	Zweck	der	Ausübung	einer	

Sektorentätigkeit	 vergeben	werden,	wenn	die	 Sektorentätigkeit	unmittelbar	dem	Wettbewerb	auf	

	
285		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
286		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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Märkten	ausgesetzt	ist,	die	keiner	Zugangsbeschränkung	unterliegen.	Dasselbe	gilt	für	Wettbewer-
be,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Sektorentätigkeit	ausgerichtet	werden.	
(2)	Für	Gutachten	und	Stellungnahmen,	die	aufgrund	der	nach	§	113	Satz	2	Nummer	8	erlasse-

nen	Rechtsverordnung	vorgenommen	werden,	erhebt	das	Bundeskartellamt	Kosten	(Gebühren	und	
Auslagen)	zur	Deckung	des	Verwaltungsaufwands.	§	62	Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	2	Satz	1,	Satz	2	
Nummer	1,	Satz	3	und	4,	Absatz	5	Satz	1	sowie	Absatz	6	Satz	1	Nummer	2,	Satz	2	und	3	gilt	entspre-
chend.	Hinsichtlich	der	Möglichkeit	zur	Beschwerde	über	die	Kostenentscheidung	gilt	§	73	Absatz	1	
und	4	entsprechend.287	
	
§	141	Verfahrensarten	
(1)	Sektorenauftraggebern	stehen	das	offene	Verfahren,	das	nicht	offene	Verfahren,	das	Verhand-

lungsverfahren	 mit	 Teilnahmewettbewerb	 und	 der	 wettbewerbliche	 Dialog	 nach	 ihrer	 Wahl	 zur	
Verfügung.	
(2)	 Das	 Verhandlungsverfahren	 ohne	 Teilnahmewettbewerb	 und	 die	 Innovationspartnerschaft	

stehen	nur	zur	Verfügung,	soweit	dies	aufgrund	dieses	Gesetzes	gestattet	ist.288	
	
§	142	Sonstige	anwendbare	Vorschriften	
Im	Übrigen	gelten	für	die	Vergabe	von	öffentlichen	Aufträgen	durch	Sektorenauftraggeber	zum	

Zweck	der	Ausübung	von	Sektorentätigkeiten	die	§§	118	und	119,	soweit	in	§	141	nicht	abweichend	
geregelt,	die	§§	120	bis	129,	130	in	Verbindung	mit	Anhang	XVII	der	Richtlinie	2014/25/EU	sowie	
die	§§	131	bis	135	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	
1.		Sektorenauftraggeber	abweichend	von	§	122	Absatz	1	und	2	die	Unternehmen	anhand	objek-
tiver	Kriterien	auswählen,	die	allen	interessierten	Unternehmen	zugänglich	sind,	

2.		Sektorenauftraggeber	nach	§	100	Absatz	1	Nummer	2	ein	Unternehmen	nach	§	123	ausschlie-
ßen	können,	aber	nicht	ausschließen	müssen,	

3.		§	132	Absatz	2	Satz	2	und	3	nicht	anzuwenden	ist.289	
	
§	143	Regelung	für	Auftraggeber	nach	dem	Bundesberggesetz	
(1)	 Sektorenauftraggeber,	 die	 nach	 dem	 Bundesberggesetz	 berechtigt	 sind,	 Erdöl,	 Gas,	 Kohle		

oder	andere	feste	Brennstoffe	aufzusuchen	oder	zu	gewinnen,	müssen	bei	der	Vergabe	von	Liefer-,	
Bau-	oder	Dienstleistungsaufträgen	oberhalb	der	Schwellenwerte	nach	§	106	Absatz	2	Nummer	2	
zur	 Durchführung	 der	 Aufsuchung	 oder	 Gewinnung	 von	 Erdöl,	 Gas,	 Kohle	 oder	 anderen	 festen	
Brennstoffen	die	Grundsätze	der	Nichtdiskriminierung	und	der	wettbewerbsorientierten	Auftrags-
vergabe	beachten.	Insbesondere	müssen	sie	Unternehmen,	die	ein	Interesse	an	einem	solchen	Auf-
trag	haben	können,	 ausreichend	 informieren	und	bei	 der	Auftragsvergabe	objektive	Kriterien	 zu-
grunde	legen.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	 für	die	Vergabe	von	Aufträgen,	deren	Gegenstand	die	
Beschaffung	von	Energie	oder	Brennstoffen	zur	Energieerzeugung	ist.	

	
287		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	38	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„§	80“	durch	„§	62“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„§	63“	durch	„§	73“	ersetzt.	
288		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
289		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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(2)	Die	Auftraggeber	nach	Absatz	1	erteilen	der	Europäischen	Kommission	über	das	Bundesmi-
nisterium	für	Wirtschaft	und	Energie	Auskunft	über	die	Vergabe	der	unter	diese	Vorschrift	 fallen-
den	Aufträge	nach	Maßgabe	der	Entscheidung	93/327/EWG	der	Kommission	vom	13.	Mai	1993	zur	
Festlegung	der	Voraussetzungen,	unter	denen	die	öffentlichen	Auftraggeber,	die	geographisch	abge-
grenzte	Gebiete	zum	Zwecke	der	Suche	oder	Förderung	von	Erdöl,	Gas,	Kohle	oder	anderen	Fest-
brennstoffen	nutzen,	der	Kommission	Auskunft	über	die	von	ihnen	vergebenen	Aufträge	zu	erteilen	
haben	(ABl.	L	129	vom	27.5.1993,	S.	25).	Sie	können	über	das	Verfahren	gemäß	der	Rechtsverord-
nung	nach	§	113	Satz	2	Nummer	8	unter	den	dort	geregelten	Voraussetzungen	eine	Befreiung	von	
der	Pflicht	zur	Anwendung	dieser	Bestimmung	erreichen.290	
	

Unterabschnitt	2	
Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	öffentlichen	Aufträgen291	

	
§	144	Anwendungsbereich	
Dieser	Unterabschnitt	ist	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezi-

fischen	öffentlichen	Aufträgen	durch	öffentliche	Auftraggeber	und	Sektorenauftraggeber.292	
	
§	145	Besondere	Ausnahmen	für	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder		
sicherheitsspezifischen	öffentlichen	Aufträgen	
Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	

öffentlichen	Aufträgen,	die	
1.		den	Zwecken	nachrichtendienstlicher	Tätigkeiten	dienen,	
2.		 im	Rahmen	eines	Kooperationsprogramms	vergeben	werden,	das	
a)		auf	Forschung	und	Entwicklung	beruht	und	
b)		mit	mindestens	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	für	die	Entwicklung	
eines	 neuen	 Produkts	 und	 gegebenenfalls	 die	 späteren	 Phasen	 des	 gesamten	 oder	 eines	
Teils	des	Lebenszyklus	dieses	Produkts	durchgeführt	wird;	

beim	Abschluss	eines	solchen	Abkommens	 teilt	die	Europäische	Kommission	den	Anteil	der	
Forschungs-	und	Entwicklungsausgaben	an	den	Gesamtkosten	des	Programms,	die	Vereinba-
rung	 über	 die	Kostenteilung	 und	 gegebenenfalls	 den	 geplanten	Anteil	 der	 Beschaffungen	 je	
Mitgliedstaat	mit,	

3.		 in	einem	Staat	außerhalb	der	Europäischen	Union	vergeben	werden;	zu	diesen	Aufträgen	ge-
hören	auch	zivile	Beschaffungen	im	Rahmen	des	Einsatzes	von	Streitkräften	oder	von	Polizei-
en	des	Bundes	oder	der	Länder	außerhalb	des	Gebiets	der	Europäischen	Union,	wenn	der	Ein-
satz	es	erfordert,	dass	im	Einsatzgebiet	ansässige	Unternehmen	beauftragt	werden;	zivile	Be-
schaffungen	 sind	 Beschaffungen	 nicht-militärischer	 Produkte	 und	 Beschaffungen	 von	 Bau-	
oder	Dienstleistungen	für	logistische	Zwecke,	

4.		die	Bundesregierung,	eine	Landesregierung	oder	eine	Gebietskörperschaft	an	eine	andere	Re-
gierung	 oder	 an	 eine	 Gebietskörperschaft	 eines	 anderen	 Staates	 vergibt	 und	 die	 Folgendes	
zum	Gegenstand	haben:	

	
290		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
291		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
292		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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a)		die	Lieferung	von	Militärausrüstung	 im	Sinne	des	§	104	Absatz	2	oder	die	Lieferung	von	
Ausrüstung,	die	 im	Rahmen	eines	Verschlusssachenauftrags	 im	Sinne	des	§	104	Absatz	3	
vergeben	wird,	

b)		Bau-	 und	Dienstleistungen,	 die	 in	 unmittelbarem	 Zusammenhang	mit	 dieser	 Ausrüstung	
stehen,	

c)		Bau-	und	Dienstleistungen	speziell	für	militärische	Zwecke	oder	
d)		Bau-	 und	Dienstleistungen,	 die	 im	Rahmen	 eines	Verschlusssachenauftrags	 im	 Sinne	des	
§	104	Absatz	3	vergeben	werden,	

5.		Finanzdienstleistungen	 mit	 Ausnahme	 von	 Versicherungsdienstleistungen	 zum	 Gegenstand	
haben,	

6.		Forschungs-	 und	Entwicklungsdienstleistungen	 zum	Gegenstand	haben,	 es	 sei	 denn,	 die	Er-
gebnisse	 werden	 ausschließlich	 Eigentum	 des	 Auftraggebers	 für	 seinen	 Gebrauch	 bei	 der	
Ausübung	 seiner	 eigenen	 Tätigkeit	 und	 die	 Dienstleistung	wird	 vollständig	 durch	 den	 Auf-
traggeber	vergütet,	oder	

7.		besonderen	Verfahrensregeln	unterliegen,	
a)		die	 sich	 aus	 einem	 internationalen	 Abkommen	 oder	 einer	 internationalen	 Vereinbarung	
ergeben,	 das	 oder	 die	 zwischen	 einem	oder	mehreren	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	
Union	und	einem	oder	mehreren	Staaten,	die	nicht	Vertragsparteien	des	Übereinkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	sind,	geschlossen	wurde,	

b)		die	sich	aus	einem	internationalen	Abkommen	oder	einer	internationalen	Vereinbarung	im	
Zusammenhang	mit	 der	 Stationierung	 von	 Truppen	 ergeben,	 das	 oder	 die	 Unternehmen	
eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Staates	betrifft,	oder	

c)		die	für	eine	internationale	Organisation	gelten,	wenn	diese	für	ihre	Zwecke	Beschaffungen	
tätigt	 oder	 wenn	 ein	 Mitgliedstaat	 öffentliche	 Aufträge	 nach	 diesen	 Regeln	 vergeben	
muss.293	

	
§	146	Verfahrensarten	
Bei	der	Vergabe	 von	verteidigungs-	 oder	 sicherheitsspezifischen	öffentlichen	Aufträgen	 stehen	

öffentlichen	 Auftraggebern	 und	 Sektorenauftraggebern	 das	 nicht	 offene	 Verfahren	 und	 das	 Ver-
handlungsverfahren	mit	Teilnahmewettbewerb	nach	ihrer	Wahl	zur	Verfügung.	Das	Verhandlungs-
verfahren	ohne	Teilnahmewettbewerb	und	der	wettbewerbliche	Dialog	stehen	nur	zur	Verfügung,	
soweit	dies	aufgrund	dieses	Gesetzes	gestattet	ist.294	
	
§	147	Sonstige	anwendbare	Vorschriften	
Im	Übrigen	gelten	 für	die	Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	öffentlichen	

Aufträgen	die	§§	119,	120,	121	Absatz	1	und	3	sowie	die	§§	122	bis	135	mit	der	Maßgabe	entspre-
chend,	dass	ein	Unternehmen	gemäß	§	124	Absatz	1	auch	dann	von	der	Teilnahme	an	einem	Verga-
beverfahren	ausgeschlossen	werden	kann,	wenn	das	Unternehmen	nicht	die	erforderliche	Vertrau-
enswürdigkeit	aufweist,	um	Risiken	für	die	nationale	Sicherheit	auszuschließen.	Der	Nachweis,	dass	
Risiken	für	die	nationale	Sicherheit	nicht	auszuschließen	sind,	kann	auch	mit	Hilfe	geschützter	Da-
tenquellen	erfolgen.295	
	

	
293		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
294		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
295		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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Unterabschnitt	3	
Vergabe	von	Konzessionen296	

	
§	148	Anwendungsbereich	
Dieser	Unterabschnitt	ist	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	Konzessionen	durch	Konzessionsge-

ber.297	
	
§	149	Besondere	Ausnahmen	
Dieser	Teil	ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von:	
1.		 Konzessionen	zu	Rechtsdienstleistungen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	1,	
2.		 Konzessionen	 zu	 Forschungs-	 und	 Entwicklungsdienstleistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 116	 Ab-

satz	1	Nummer	2,	
3.		 Konzessionen	zu	audiovisuellen	Mediendiensten	oder	Hörfunkmediendiensten	im	Sinne	des	

§	116	Absatz	1	Nummer	3,	
4.		 Konzessionen	zu	finanziellen	Dienstleistungen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	4,	
5.		 Konzessionen	zu	Krediten	und	Darlehen	im	Sinne	des	§	116	Absatz	1	Nummer	5,	
6.		 Dienstleistungskonzessionen,	die	an	einen	Konzessionsgeber	nach	§	101	Absatz	1	Nummer	1	

oder	Nummer	2	aufgrund	eines	auf	Gesetz	oder	Verordnung	beruhenden	ausschließlichen	
Rechts	vergeben	werden,	

7.		 Dienstleistungskonzessionen,	 die	 an	 ein	 Unternehmen	 aufgrund	 eines	 ausschließlichen	
Rechts	vergeben	werden,	das	diesem	im	Einklang	mit	den	nationalen	und	unionsrechtlichen	
Rechtsvorschriften	über	den	Marktzugang	für	Tätigkeiten	nach	§	102	Absatz	2	bis	6	gewährt	
wurde;	ausgenommen	hiervon	sind	Dienstleistungskonzessionen	für	Tätigkeiten,	für	die	die	
Unionsvorschriften	keine	branchenspezifischen	Transparenzverpflichtungen	vorsehen;	Auf-
traggeber,	 die	 einem	 Unternehmen	 ein	 ausschließliches	 Recht	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	
gewähren,	setzen	die	Europäische	Kommission	hierüber	binnen	eines	Monats	nach	Gewäh-
rung	dieses	Rechts	in	Kenntnis,	

8.		 Konzessionen,	 die	 hauptsächlich	 dazu	 dienen,	 dem	 Konzessionsgeber	 im	 Sinne	 des	 §	 101	
Absatz	1	Nummer	1	die	Bereitstellung	oder	den	Betrieb	öffentlicher	Kommunikationsnetze	
oder	die	Bereitstellung	eines	oder	mehrerer	elektronischer	Kommunikationsdienste	für	die	
Öffentlichkeit	zu	ermöglichen,	

9.		 Konzessionen	im	Bereich	Wasser,	die	
a)		die	Bereitstellung	oder	das	Betreiben	fester	Netze	zur	Versorgung	der	Allgemeinheit	 im	
Zusammenhang	mit	der	Gewinnung,	dem	Transport	oder	der	Verteilung	von	Trinkwasser	
oder	die	Einspeisung	von	Trinkwasser	in	diese	Netze	betreffen	oder	

b)		mit	einer	Tätigkeit	nach	Buchstabe	a	 im	Zusammenhang	stehen	und	einen	der	nachfol-
gend	aufgeführten	Gegenstände	haben:	
aa)		Wasserbau-,	Bewässerungs-	und	Entwässerungsvorhaben,	sofern	die	zur	Trinkwas-

serversorgung	 bestimmte	 Wassermenge	 mehr	 als	 20	 Prozent	 der	 Gesamtwasser-
menge	 ausmacht,	 die	mit	 den	 entsprechenden	Vorhaben	oder	Bewässerungs-	 oder	
Entwässerungsanlagen	zur	Verfügung	gestellt	wird,	oder	

bb)		Abwasserbeseitigung	oder	-behandlung,	

	
296		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Unterabschnitts	eingefügt.	
297		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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10.		 Dienstleistungskonzessionen	 zu	 Lotteriedienstleistungen,	 die	 unter	 die	 Referenznummer	
des	Common	Procurement	Vocabulary	92351100-7	fallen,	und	die	einem	Unternehmen	auf	
der	Grundlage	eines	ausschließlichen	Rechts	gewährt	werden,	

11.		 Konzessionen,	 die	 Konzessionsgeber	 im	 Sinne	 des	 §	 101	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 und	 3	 zur	
Durchführung	ihrer	Tätigkeiten	in	einem	nicht	der	Europäischen	Union	angehörenden	Staat	
in	einer	Weise	vergeben,	die	nicht	mit	der	physischen	Nutzung	eines	Netzes	oder	geografi-
schen	Gebiets	in	der	Europäischen	Union	verbunden	ist,	oder	

12.		 Konzessionen,	die	im	Bereich	der	Luftverkehrsdienste	auf	der	Grundlage	der	Erteilung	einer	
Betriebsgenehmigung	im	Sinne	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1008/2008	des	Europäischen	Par-
laments	 und	 des	 Rates	 vom	 24.	 September	 2008	 über	 gemeinsame	 Vorschriften	 für	 die	
Durchführung	von	Luftverkehrsdiensten	 in	der	Gemeinschaft	 (ABl.	L	293	vom	31.10.2008,	
S.	3)	vergeben	werden,	oder	von	Konzessionen,	die	die	Beförderung	von	Personen	im	Sinne	
des	§	1	des	Personenbeförderungsgesetzes	betreffen.298	

	
§	150	Besondere	Ausnahmen	für	die	Vergabe	von	Konzessionen	in	den	Bereichen		
Verteidigung	und	Sicherheit	
Dieser	Teil	 ist	nicht	anzuwenden	auf	die	Vergabe	von	Konzessionen	 in	den	Bereichen	Verteidi-

gung	und	Sicherheit,	
1.		bei	 denen	 die	 Anwendung	 der	 Vorschriften	 dieses	 Teils	 den	Konzessionsgeber	 verpflichten	
würde,	Auskünfte	zu	erteilen,	deren	Preisgabe	seines	Erachtens	den	wesentlichen	Sicherheits-
interessen	der	Bundesrepublik	Deutschland	zuwiderläuft,	oder	wenn	die	Vergabe	und	Durch-
führung	 der	Konzession	 als	 geheim	 zu	 erklären	 sind	 oder	 von	 besonderen	 Sicherheitsmaß-
nahmen	gemäß	den	geltenden	Rechts-	 oder	Verwaltungsvorschriften	begleitet	 sein	müssen,	
sofern	der	Konzessionsgeber	 festgestellt	hat,	dass	die	betreffenden	wesentlichen	 Interessen	
nicht	durch	weniger	einschneidende	Maßnahmen	gewahrt	werden	können,	wie	beispielswei-
se	durch	Anforderungen,	die	auf	den	Schutz	der	Vertraulichkeit	der	 Informationen	abzielen,	
die	Konzessionsgeber	im	Rahmen	eines	Konzessionsvergabeverfahrens	zur	Verfügung	stellen,	

2.		die	im	Rahmen	eines	Kooperationsprogramms	vergeben	werden,	das	
a)		auf	Forschung	und	Entwicklung	beruht	und	
b)		mit	mindestens	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	für	die	Entwicklung	
eines	 neuen	 Produkts	 und	 gegebenenfalls	 die	 späteren	 Phasen	 des	 gesamten	 oder	 eines	
Teils	des	Lebenszyklus	dieses	Produkts	durchgeführt	wird,	

3.		die	die	Bundesregierung	an	eine	andere	Regierung	für	in	unmittelbarem	Zusammenhang	mit	
Militärausrüstung	 oder	 sensibler	 Ausrüstung	 stehende	 Bau-	 und	 Dienstleistungen	 oder	 für	
Bau-	und	Dienstleistungen	speziell	für	militärische	Zwecke	oder	für	sensible	Bau-	und	Dienst-
leistungen	vergibt,	

4.		die	 in	 einem	 Staat,	 der	 nicht	 Vertragspartei	 des	 Übereinkommens	 über	 den	 Europäischen	
Wirtschaftsraum	ist,	im	Rahmen	des	Einsatzes	von	Truppen	außerhalb	des	Gebiets	der	Euro-
päischen	Union	vergeben	werden,	wenn	der	Einsatz	erfordert,	dass	diese	Konzessionen	an	im	
Einsatzgebiet	ansässige	Unternehmen	vergeben	werden,	

5.		die	durch	andere	Ausnahmevorschriften	dieses	Teils	erfasst	werden,	
6.		die	nicht	bereits	gemäß	den	Nummern	1	bis	5	ausgeschlossen	sind,	wenn	der	Schutz	wesentli-
cher	 Sicherheitsinteressen	der	Bundesrepublik	Deutschland	nicht	 durch	weniger	 einschnei-
dende	Maßnahmen	garantiert	werden	kann,	wie	beispielsweise	durch	Anforderungen,	die	auf	
den	Schutz	der	Vertraulichkeit	der	Informationen	abzielen,	die	Konzessionsgeber	im	Rahmen	
eines	Konzessionsvergabeverfahrens	zur	Verfügung	stellen,	oder	

7.		die	besonderen	Verfahrensregeln	unterliegen,	

	
298		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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a)		die	 sich	 aus	 einem	 internationalen	 Abkommen	 oder	 einer	 internationalen	 Vereinbarung	
ergeben,	 das	 oder	 die	 zwischen	 einem	oder	mehreren	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	
Union	und	einem	oder	mehreren	Staaten,	die	nicht	Vertragsparteien	des	Übereinkommens	
über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	sind,	geschlossen	wurde,	

b)		die	sich	aus	einem	internationalen	Abkommen	oder	einer	internationalen	Vereinbarung	im	
Zusammenhang	mit	 der	 Stationierung	 von	 Truppen	 ergeben,	 das	 oder	 die	 Unternehmen	
eines	Mitgliedstaates	der	Europäischen	Union	oder	eines	anderen	Staates	betrifft,	oder	

c)		die	für	eine	internationale	Organisation	gelten,	wenn	diese	für	ihre	Zwecke	Beschaffungen	
tätigt	 oder	wenn	 ein	Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	Union	Aufträge	 nach	 diesen	Regeln	
vergeben	muss.299	

	
§	151	Verfahren	
Konzessionsgeber	geben	die	Absicht	bekannt,	eine	Konzession	zu	vergeben.	Auf	die	Veröffentli-

chung	der	Konzessionsvergabeabsicht	darf	nur	verzichtet	werden,	soweit	dies	aufgrund	dieses	Ge-
setzes	zulässig	ist.	Im	Übrigen	dürfen	Konzessionsgeber	das	Verfahren	zur	Vergabe	von	Konzessio-
nen	 vorbehaltlich	 der	 aufgrund	 dieses	 Gesetzes	 erlassenen	 Verordnung	 zu	 den	 Einzelheiten	 des	
Vergabeverfahrens	frei	ausgestalten.300	
	
§	152	Anforderungen	im	Konzessionsvergabeverfahren	
(1)	Zur	Leistungsbeschreibung	ist	§	121	Absatz	1	und	3	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Konzessionen	werden	an	geeignete	Unternehmen	im	Sinne	des	§	122	vergeben.	
(3)	Der	Zuschlag	wird	auf	der	Grundlage	objektiver	Kriterien	erteilt,	die	sicherstellen,	dass	die	

Angebote	unter	wirksamen	Wettbewerbsbedingungen	bewertet	werden,	sodass	ein	wirtschaftlicher	
Gesamtvorteil	für	den	Konzessionsgeber	ermittelt	werden	kann.	Die	Zuschlagskriterien	müssen	mit	
dem	Konzessionsgegenstand	in	Verbindung	stehen	und	dürfen	dem	Konzessionsgeber	keine	unein-
geschränkte	Wahlfreiheit	einräumen.	Sie	können	qualitative,	umweltbezogene	oder	soziale	Belange	
umfassen.	Die	Zuschlagskriterien	müssen	mit	einer	Beschreibung	einhergehen,	die	eine	wirksame	
Überprüfung	der	 von	den	Bietern	übermittelten	 Informationen	gestatten,	damit	bewertet	werden	
kann,	ob	und	inwieweit	die	Angebote	die	Zuschlagskriterien	erfüllen.	
(4)	Die	Vorschriften	zur	Auftragsausführung	nach	§	128	und	zu	den	zwingend	zu	berücksichti-

genden	Ausführungsbedingungen	nach	§	129	sind	entsprechend	anzuwenden.301	
	
§	153	Vergabe	von	Konzessionen	über	soziale	und	andere	besondere	Dienstleistungen	
Für	das	Verfahren	zur	Vergabe	von	Konzessionen,	die	soziale	und	andere	besondere	Dienstleis-

tungen	im	Sinne	des	Anhangs	IV	der	Richtlinie	2014/23/EU	betreffen,	sind	die	§§	151	und	152	an-
zuwenden.302	

	
299		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.04.2020.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	März	2020	(BGBl.	I	S.	674)	hat	in	Nr.	7	Buchstabe	a	

„geschlossenen“	durch	„geschlossen“	ersetzt.	
300		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
301		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
302		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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§	154	Sonstige	anwendbare	Vorschriften	
Im	Übrigen	sind	für	die	Vergabe	von	Konzessionen	einschließlich	der	Konzessionen	nach	§	153	

folgende	Vorschriften	entsprechend	anzuwenden:	
1.		§	118	hinsichtlich	vorbehaltener	Konzessionen,	
2.		die	§§	123	bis	126	mit	der	Maßgabe,	dass	
a)		Konzessionsgeber	nach	§	101	Absatz	1	Nummer	3	ein	Unternehmen	unter	den	Vorausset-
zungen	des	§	123	ausschließen	können,	aber	nicht	ausschließen	müssen,	

b)		Konzessionsgeber	im	Fall	einer	Konzession	in	den	Bereichen	Verteidigung	und	Sicherheit	
ein	 Unternehmen	 von	 der	 Teilnahme	 an	 einem	 Vergabeverfahren	 ausschließen	 können,	
wenn	das	Unternehmen	nicht	die	erforderliche	Vertrauenswürdigkeit	aufweist,	um	Risiken	
für	die	nationale	Sicherheit	auszuschließen;	der	Nachweis	kann	auch	mithilfe	geschützter	
Datenquellen	erfolgen,	

3.		§	131	Absatz	2	und	3	und	§	132	mit	der	Maßgabe,	dass	
a)		§	132	Absatz	2	Satz	2	und	3	für	die	Vergabe	von	Konzessionen,	die	Tätigkeiten	nach	§	102	
Absatz	2	bis	6	betreffen,	nicht	anzuwenden	ist,	

b)		die	Obergrenze	des	§	132	Absatz	3	Nummer	2	 für	Bau-	und	Dienstleistungskonzessionen	
einheitlich	10	Prozent	des	Wertes	der	ursprünglichen	Konzession	beträgt	und	

c)	 bei	Fehlen	einer	vertraglichen	Indexierungsklausel	im	Sinne	des	§	132	Absatz	4	der	aktua-
lisierte	Wert	unter	Berücksichtigung	der	durchschnittlichen	Inflationsrate	in	Deutschland	
berechnet	wird,	

4.		die	§§	133	bis	135,	
5.		§	138	hinsichtlich	der	Vergabe	von	Konzessionen	durch	Konzessionsgeber	im	Sinne	des	§	101	
Absatz	1	Nummer	2	und	3	an	verbundene	Unternehmen,	

6.		§	139	hinsichtlich	der	Vergabe	von	Konzessionen	durch	Konzessionsgeber	im	Sinne	des	§	101	
Absatz	1	Nummer	2	und	3	an	ein	Gemeinschaftsunternehmen	oder	durch	Gemeinschaftsun-
ternehmen	an	einen	Konzessionsgeber	im	Sinne	des	§	101	Absatz	1	Nummer	2	und	3	und	

7.		§	140	hinsichtlich	der	Vergabe	von	Konzessionen	durch	Konzessionsgeber	im	Sinne	des	§	101	
Absatz	1	Nummer	2	und	3	für	unmittelbar	dem	Wettbewerb	ausgesetzte	Tätigkeiten.303	

	
Kapitel	2	

Nachprüfungsverfahren304	
	

Abschnitt	1	
Nachprüfungsbehörden305	

	
§	155	Grundsatz	

	
303		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.11.2023.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2023	(BGBl.	I	Nr.	294)	hat	in	Nr.	3	Buch-

stabe	a	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Nr.	3	Buchstabe	b	das	Komma	am	Ende	durch	„und“	
ersetzt	und	Nr.	3	Buchstabe	c	eingefügt.	

304		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Kapitels	eingefügt.	
305		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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Unbeschadet	der	Prüfungsmöglichkeiten	von	Aufsichtsbehörden	unterliegt	die	Vergabe	öffentli-
cher	Aufträge	und	von	Konzessionen	der	Nachprüfung	durch	die	Vergabekammern.306	
	
§	156	Vergabekammern	
(1)	Die	Nachprüfung	der	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	und	der	Vergabe	von	Konzessionen	neh-

men	die	Vergabekammern	des	Bundes	für	die	dem	Bund	zuzurechnenden	öffentlichen	Aufträge	und	
Konzessionen,	die	Vergabekammern	der	Länder	für	die	diesen	zuzurechnenden	öffentlichen	Aufträ-
ge	und	Konzessionen	wahr.	
(2)	Rechte	aus	§	97	Absatz	6	sowie	sonstige	Ansprüche	gegen	Auftraggeber,	die	auf	die	Vornah-

me	oder	das	Unterlassen	einer	Handlung	in	einem	Vergabeverfahren	gerichtet	sind,	können	nur	vor	
den	Vergabekammern	und	dem	Beschwerdegericht	geltend	gemacht	werden.	
(3)	Die	Zuständigkeit	der	ordentlichen	Gerichte	für	die	Geltendmachung	von	Schadensersatzan-

sprüchen	und	die	Befugnisse	der	Kartellbehörden	zur	Verfolgung	von	Verstößen	insbesondere	ge-
gen	die	§§	19	und	20	bleiben	unberührt.307	
	
§	157	Besetzung,	Unabhängigkeit	
(1)	Die	Vergabekammern	üben	ihre	Tätigkeit	im	Rahmen	der	Gesetze	unabhängig	und	in	eigener	

Verantwortung	aus.	
(2)	Die	Vergabekammern	entscheiden	in	der	Besetzung	mit	einem	Vorsitzenden	und	zwei	Beisit-

zern,	von	denen	einer	ein	ehrenamtlicher	Beisitzer	ist.	Der	Vorsitzende	und	der	hauptamtliche	Bei-
sitzer	müssen	Beamte	auf	Lebenszeit	mit	der	Befähigung	zum	höheren	Verwaltungsdienst	oder	ver-
gleichbar	fachkundige	Angestellte	sein.	Der	Vorsitzende	oder	der	hauptamtliche	Beisitzer	muss	die	
Befähigung	zum	Richteramt	haben;	in	der	Regel	soll	dies	der	Vorsitzende	sein.	Die	Beisitzer	sollen	
über	gründliche	Kenntnisse	des	Vergabewesens,	die	ehrenamtlichen	Beisitzer	auch	über	mehrjähri-
ge	praktische	Erfahrungen	auf	dem	Gebiet	des	Vergabewesens	verfügen.	Bei	der	Überprüfung	der	
Vergabe	von	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	Aufträgen	im	Sinne	des	§	104	können	die	
Vergabekammern	abweichend	von	Satz	1	auch	in	der	Besetzung	mit	einem	Vorsitzenden	und	zwei	
hauptamtlichen	Beisitzern	entscheiden.	
(3)	Die	Kammer	kann	das	Verfahren	dem	Vorsitzenden	oder	dem	hauptamtlichen	Beisitzer	ohne	

mündliche	Verhandlung	durch	unanfechtbaren	Beschluss	 zur	 alleinigen	Entscheidung	übertragen.	
Diese	Übertragung	ist	nur	möglich,	sofern	die	Sache	keine	wesentlichen	Schwierigkeiten	in	tatsäch-
licher	oder	rechtlicher	Hinsicht	aufweist	und	die	Entscheidung	nicht	von	grundsätzlicher	Bedeutung	
sein	wird.	
(4)	Die	Mitglieder	der	Kammer	werden	für	eine	Amtszeit	von	fünf	Jahren	bestellt.	Sie	entscheiden	

unabhängig	und	sind	nur	dem	Gesetz	unterworfen.308	
	
§	158	Einrichtung,	Organisation	
(1)	Der	Bund	richtet	die	erforderliche	Anzahl	von	Vergabekammern	beim	Bundeskartellamt	ein.	

Einrichtung	und	Besetzung	der	Vergabekammern	sowie	die	Geschäftsverteilung	bestimmt	der	Prä-
sident	des	Bundeskartellamts.	Ehrenamtliche	Beisitzer	und	deren	Stellvertreter	ernennt	er	auf	Vor-
schlag	 der	 Spitzenorganisationen	der	 öffentlich-rechtlichen	Kammern.	Der	 Präsident	 des	Bundes-

	
306		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
307		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
308		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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kartellamts	 erlässt	 nach	 Genehmigung	 durch	 das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	
eine	Geschäftsordnung	und	veröffentlicht	diese	im	Bundesanzeiger.	
(2)	 Die	 Einrichtung,	 Organisation	 und	 Besetzung	 der	 in	 diesem	 Abschnitt	 genannten	 Stellen	

(Nachprüfungsbehörden)	der	Länder	bestimmen	die	nach	Landesrecht	zuständigen	Stellen,	mangels	
einer	solchen	Bestimmung	die	Landesregierung,	die	die	Ermächtigung	weiter	übertragen	kann.	Die	
Länder	können	gemeinsame	Nachprüfungsbehörden	einrichten.309	
	
§	159	Abgrenzung	der	Zuständigkeit	der	Vergabekammern	
(1)	Die	Vergabekammer	des	Bundes	ist	zuständig	für	die	Nachprüfung	der	Vergabeverfahren	
1.		des	Bundes;	
2.		von	öffentlichen	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	99	Nummer	2,	von	Sektorenauftraggebern	im	
Sinne	des	§	100	Absatz	1	Nummer	1	in	Verbindung	mit	§	99	Nummer	2	und	Konzessionsge-
bern	im	Sinne	des	§	101	Absatz	1	Nummer	1	in	Verbindung	mit	§	99	Nummer	2,	sofern	der	
Bund	 die	 Beteiligung	 überwiegend	 verwaltet	 oder	 die	 sonstige	 Finanzierung	 überwiegend	
gewährt	hat	oder	über	die	Leitung	überwiegend	die	Aufsicht	ausübt	oder	die	Mitglieder	des	
zur	Geschäftsführung	oder	zur	Aufsicht	berufenen	Organs	überwiegend	bestimmt	hat,	es	sei	
denn,	 die	 an	 dem	 Auftraggeber	 Beteiligten	 haben	 sich	 auf	 die	 Zuständigkeit	 einer	 anderen	
Vergabekammer	geeinigt;	

3.		von	Sektorenauftraggebern	im	Sinne	des	§	100	Absatz	1	Nummer	2	und	von	Konzessionsge-
bern	im	Sinne	des	§	101	Absatz	1	Nummer	3,	sofern	der	Bund	auf	sie	einen	beherrschenden	
Einfluss	ausübt;	ein	beherrschender	Einfluss	liegt	vor,	wenn	der	Bund	unmittelbar	oder	mit-
telbar	die	Mehrheit	des	gezeichneten	Kapitals	des	Auftraggebers	besitzt	oder	über	die	Mehr-
heit	der	mit	den	Anteilen	des	Auftraggebers	verbundenen	Stimmrechte	verfügt	oder	mehr	als	
die	Hälfte	der	Mitglieder	des	Verwaltungs-,	Leitungs-	oder	Aufsichtsorgans	des	Auftraggebers	
bestellen	kann;	

4.		von	Auftraggebern	im	Sinne	des	§	99	Nummer	4,	sofern	der	Bund	die	Mittel	überwiegend	be-
willigt	hat;	

5.		die	im	Rahmen	der	Organleihe	für	den	Bund	durchgeführt	werden;	
6.		 in	Fällen,	in	denen	sowohl	die	Vergabekammer	des	Bundes	als	auch	eine	oder	mehrere	Verga-
bekammern	der	Länder	zuständig	sind.	

(2)	 Wird	 das	 Vergabeverfahren	 von	 einem	 Land	 im	 Rahmen	 der	 Auftragsverwaltung	 für	 den	
Bund	durchgeführt,	ist	die	Vergabekammer	dieses	Landes	zuständig.	Ist	in	entsprechender	Anwen-
dung	des	Absatzes	 1	Nummer	2	 bis	 5	 ein	Auftraggeber	 einem	Land	 zuzuordnen,	 ist	 die	Vergabe-
kammer	des	jeweiligen	Landes	zuständig.	
(3)	In	allen	anderen	Fällen	wird	die	Zuständigkeit	der	Vergabekammern	nach	dem	Sitz	des	Auf-

traggebers	 bestimmt.	 Bei	 länderübergreifenden	 Beschaffungen	 benennen	 die	 Auftraggeber	 in	 der	
Vergabebekanntmachung	nur	eine	zuständige	Vergabekammer.310	
	

Abschnitt	2	
Verfahren	vor	der	Vergabekammer311	

	
§	160	Einleitung,	Antrag	

	
309		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
310		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
311		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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(1)	Die	Vergabekammer	leitet	ein	Nachprüfungsverfahren	nur	auf	Antrag	ein.	
(2)	Antragsbefugt	ist	jedes	Unternehmen,	das	ein	Interesse	an	dem	öffentlichen	Auftrag	oder	der	

Konzession	hat	und	eine	Verletzung	 in	 seinen	Rechten	nach	§	97	Absatz	6	durch	Nichtbeachtung	
von	 Vergabevorschriften	 geltend	macht.	 Dabei	 ist	 darzulegen,	 dass	 dem	 Unternehmen	 durch	 die	
behauptete	Verletzung	der	Vergabevorschriften	ein	Schaden	entstanden	ist	oder	zu	entstehen	droht.	
(3)	Der	Antrag	ist	unzulässig,	soweit	
1.		der	Antragsteller	den	geltend	gemachten	Verstoß	gegen	Vergabevorschriften	vor	Einreichen	
des	 Nachprüfungsantrags	 erkannt	 und	 gegenüber	 dem	 Auftraggeber	 nicht	 innerhalb	 einer	
Frist	von	zehn	Kalendertagen	gerügt	hat;	der	Ablauf	der	Frist	nach	§	134	Absatz	2	bleibt	un-
berührt,	

2.		Verstöße	 gegen	 Vergabevorschriften,	 die	 aufgrund	 der	 Bekanntmachung	 erkennbar	 sind,	
nicht	spätestens	bis	zum	Ablauf	der	in	der	Bekanntmachung	benannten	Frist	zur	Bewerbung	
oder	zur	Angebotsabgabe	gegenüber	dem	Auftraggeber	gerügt	werden,	

3.		Verstöße	gegen	Vergabevorschriften,	die	erst	in	den	Vergabeunterlagen	erkennbar	sind,	nicht	
spätestens	bis	zum	Ablauf	der	Frist	zur	Bewerbung	oder	zur	Angebotsabgabe	gegenüber	dem	
Auftraggeber	gerügt	werden,	

4.		mehr	 als	 15	Kalendertage	nach	Eingang	der	Mitteilung	des	Auftraggebers,	 einer	Rüge	nicht	
abhelfen	zu	wollen,	vergangen	sind.	

Satz	1	gilt	nicht	bei	einem	Antrag	auf	Feststellung	der	Unwirksamkeit	des	Vertrags	nach	§	135	Ab-
satz	1	Nummer	2.	§	134	Absatz	1	Satz	2	bleibt	unberührt.312	
	
§	161	Form,	Inhalt	
(1)	Der	Antrag	ist	schriftlich	bei	der	Vergabekammer	einzureichen	und	unverzüglich	zu	begrün-

den.	 Er	 soll	 ein	 bestimmtes	Begehren	 enthalten.	 Ein	Antragsteller	 ohne	Wohnsitz	 oder	 gewöhnli-
chen	 Aufenthalt,	 Sitz	 oder	 Geschäftsleitung	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 hat	 einen	 Emp-
fangsbevollmächtigten	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zu	benennen.	
(2)	Die	Begründung	muss	die	Bezeichnung	des	Antragsgegners,	eine	Beschreibung	der	behaupte-

ten	Rechtsverletzung	mit	Sachverhaltsdarstellung	und	die	Bezeichnung	der	verfügbaren	Beweismit-
tel	enthalten	sowie	darlegen,	dass	die	Rüge	gegenüber	dem	Auftraggeber	erfolgt	ist;	sie	soll,	soweit	
bekannt,	die	sonstigen	Beteiligten	benennen.313	
	
§	162	Verfahrensbeteiligte,	Beiladung	
Verfahrensbeteiligte	sind	der	Antragsteller,	der	Auftraggeber	und	die	Unternehmen,	deren	Inte-

ressen	durch	die	Entscheidung	schwerwiegend	berührt	werden	und	die	deswegen	von	der	Verga-
bekammer	beigeladen	worden	sind.	Die	Entscheidung	über	die	Beiladung	ist	unanfechtbar.314	
	
§	163	Untersuchungsgrundsatz	
(1)	Die	Vergabekammer	erforscht	den	Sachverhalt	von	Amts	wegen.	Sie	kann	sich	dabei	auf	das	

beschränken,	was	von	den	Beteiligten	vorgebracht	wird	oder	ihr	sonst	bekannt	sein	muss.	Zu	einer	
umfassenden	 Rechtmäßigkeitskontrolle	 ist	 die	 Vergabekammer	 nicht	 verpflichtet.	 Sie	 achtet	 bei	
ihrer	gesamten	Tätigkeit	darauf,	dass	der	Ablauf	des	Vergabeverfahrens	nicht	unangemessen	beein-
trächtigt	wird.	

	
312		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
313		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
314		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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(2)	Die	Vergabekammer	prüft	den	Antrag	darauf,	ob	er	offensichtlich	unzulässig	oder	unbegrün-
det	 ist.	 Dabei	 berücksichtigt	 die	 Vergabekammer	 auch	 einen	 vorsorglich	 hinterlegten	 Schriftsatz	
(Schutzschrift)	des	Auftraggebers.	Sofern	der	Antrag	nicht	offensichtlich	unzulässig	oder	unbegrün-
det	 ist,	übermittelt	die	Vergabekammer	dem	Auftraggeber	eine	Kopie	des	Antrags	und	fordert	bei	
ihm	die	Akten	an,	die	das	Vergabeverfahren	dokumentieren	(Vergabeakten).	Der	Auftraggeber	hat	
die	Vergabeakten	der	Kammer	sofort	zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	§§	57	bis	59	Absatz	1	bis	4,	§	59a	
Absatz	1	bis	3	und	§	59b	sowie	§	61	gelten	entsprechend.315	
	
§	164	Aufbewahrung	vertraulicher	Unterlagen	
(1)	Die	Vergabekammer	stellt	die	Vertraulichkeit	von	Verschlusssachen	und	anderen	vertrauli-

chen	Informationen	sicher,	die	in	den	von	den	Parteien	übermittelten	Unterlagen	enthalten	sind.	
(2)	 Die	 Mitglieder	 der	 Vergabekammern	 sind	 zur	 Geheimhaltung	 verpflichtet;	 die	 Entschei-

dungsgründe	dürfen	Art	und	Inhalt	der	geheim	gehaltenen	Urkunden,	Akten,	elektronischen	Doku-
mente	und	Auskünfte	nicht	erkennen	lassen.316	
	
§	165	Akteneinsicht	
(1)	Die	Beteiligten	können	die	Akten	bei	der	Vergabekammer	einsehen	und	sich	durch	die	Ge-

schäftsstelle	auf	ihre	Kosten	Ausfertigungen,	Auszüge	oder	Abschriften	erteilen	lassen.	
(2)	Die	Vergabekammer	hat	die	Einsicht	in	die	Unterlagen	zu	versagen,	soweit	dies	aus	wichtigen	

Gründen,	 insbesondere	 des	 Geheimschutzes	 oder	 zur	 Wahrung	 von	 Betriebs-	 oder	 Geschäftsge-
heimnissen,	geboten	ist.	
(3)	Jeder	Beteiligte	hat	mit	Übersendung	seiner	Akten	oder	Stellungnahmen	auf	die	in	Absatz	2	

genannten	Geheimnisse	hinzuweisen	und	diese	 in	den	Unterlagen	entsprechend	kenntlich	 zu	ma-
chen.	Erfolgt	dies	nicht,	kann	die	Vergabekammer	von	seiner	Zustimmung	auf	Einsicht	ausgehen.	
(4)	Die	Versagung	der	Akteneinsicht	kann	nur	im	Zusammenhang	mit	der	sofortigen	Beschwerde	

in	der	Hauptsache	angegriffen	werden.317	
	
§	166	Mündliche	Verhandlung	
(1)	Die	Vergabekammer	entscheidet	aufgrund	einer	mündlichen	Verhandlung,	die	sich	auf	einen	

Termin	beschränken	 soll.	 Alle	Beteiligten	 haben	Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme.	Mit	 Zustimmung	
der	Beteiligten	oder	bei	Unzulässigkeit	oder	bei	offensichtlicher	Unbegründetheit	des	Antrags	kann	
nach	Lage	der	Akten	entschieden	werden.	
(2)	 Auch	 wenn	 die	 Beteiligten	 in	 dem	 Verhandlungstermin	 nicht	 erschienen	 oder	 nicht	 ord-

nungsgemäß	vertreten	sind,	kann	in	der	Sache	verhandelt	und	entschieden	werden.318	
	
§	167	Beschleunigung	

	
315		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„bis	5“	

durch	„bis	4,	§	59a	Absatz	1	bis	3	und	§	59b“	ersetzt.	
316		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
317		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
318		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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(1)	Die	Vergabekammer	trifft	und	begründet	ihre	Entscheidung	schriftlich	innerhalb	einer	Frist	
von	fünf	Wochen	ab	Eingang	des	Antrags.	Bei	besonderen	tatsächlichen	oder	rechtlichen	Schwierig-
keiten	kann	der	Vorsitzende	im	Ausnahmefall	die	Frist	durch	Mitteilung	an	die	Beteiligten	um	den	
erforderlichen	Zeitraum	verlängern.	Dieser	Zeitraum	soll	nicht	 länger	als	zwei	Wochen	dauern.	Er	
begründet	diese	Verfügung	schriftlich.	
(2)	 Die	 Beteiligten	 haben	 an	 der	 Aufklärung	 des	 Sachverhalts	mitzuwirken,	 wie	 es	 einem	 auf	

Förderung	und	raschen	Abschluss	des	Verfahrens	bedachten	Vorgehen	entspricht.	Den	Beteiligten	
können	Fristen	gesetzt	werden,	nach	deren	Ablauf	weiterer	Vortrag	unbeachtet	bleiben	kann.319	
	
§	168	Entscheidung	der	Vergabekammer	
(1)	Die	Vergabekammer	entscheidet,	ob	der	Antragsteller	in	seinen	Rechten	verletzt	ist	und	trifft	

die	geeigneten	Maßnahmen,	um	eine	Rechtsverletzung	zu	beseitigen	und	eine	Schädigung	der	be-
troffenen	Interessen	zu	verhindern.	Sie	ist	an	die	Anträge	nicht	gebunden	und	kann	auch	unabhän-
gig	davon	auf	die	Rechtmäßigkeit	des	Vergabeverfahrens	einwirken.	
(2)	Ein	wirksam	erteilter	Zuschlag	kann	nicht	aufgehoben	werden.	Hat	sich	das	Nachprüfungs-

verfahren	durch	Erteilung	des	Zuschlags,	durch	Aufhebung	oder	durch	Einstellung	des	Vergabever-
fahrens	oder	in	sonstiger	Weise	erledigt,	stellt	die	Vergabekammer	auf	Antrag	eines	Beteiligten	fest,	
ob	eine	Rechtsverletzung	vorgelegen	hat.	§	167	Absatz	1	gilt	in	diesem	Fall	nicht.	
(3)	Die	Entscheidung	der	Vergabekammer	ergeht	durch	Verwaltungsakt.	Die	Vollstreckung	rich-

tet	sich,	auch	gegen	einen	Hoheitsträger,	nach	den	Verwaltungsvollstreckungsgesetzen	des	Bundes	
und	 der	 Länder.	 Die	 Höhe	 des	 Zwangsgeldes	 beträgt	 mindestens	 1	000	 Euro	 und	 höchstens	
10	Millionen	Euro.	§	61	Absatz	1	und	2	gilt	entsprechend.320	
	
§	169	Aussetzung	des	Vergabeverfahrens	
(1)	Informiert	die	Vergabekammer	den	Auftraggeber	in	Textform	über	den	Antrag	auf	Nachprü-

fung,	darf	dieser	vor	einer	Entscheidung	der	Vergabekammer	und	dem	Ablauf	der	Beschwerdefrist	
nach	§	172	Absatz	1	den	Zuschlag	nicht	erteilen.	
(2)	Die	Vergabekammer	kann	dem	Auftraggeber	auf	 seinen	Antrag	oder	auf	Antrag	des	Unter-

nehmens,	das	nach	§	134	vom	Auftraggeber	als	das	Unternehmen	benannt	ist,	das	den	Zuschlag	er-
halten	soll,	gestatten,	den	Zuschlag	nach	Ablauf	von	zwei	Wochen	seit	Bekanntgabe	dieser	Entschei-
dung	zu	erteilen,	wenn	unter	Berücksichtigung	aller	möglicherweise	geschädigten	Interessen	sowie	
des	Interesses	der	Allgemeinheit	an	einem	raschen	Abschluss	des	Vergabeverfahrens	die	nachteili-
gen	Folgen	einer	Verzögerung	der	Vergabe	bis	zum	Abschluss	der	Nachprüfung	die	damit	verbun-
denen	Vorteile	 überwiegen.	 Bei	 der	 Abwägung	 ist	 das	 Interesse	 der	 Allgemeinheit	 an	 einer	wirt-
schaftlichen	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Auftraggebers	zu	berücksichtigen;	bei	verteidigungs-	oder	
sicherheitsspezifischen	Aufträgen	im	Sinne	des	§	104	sind	zusätzlich	besondere	Verteidigungs-	und	
Sicherheitsinteressen	zu	berücksichtigen.	Die	besonderen	Verteidigungs-	und	Sicherheitsinteressen	
überwiegen	 in	der	Regel,	wenn	der	öffentliche	Auftrag	oder	die	Konzession	 im	unmittelbaren	Zu-
sammenhang	steht	mit	
1.		einer	Krise,	
2.		einem	mandatierten	Einsatz	der	Bundeswehr,	
3.		einer	einsatzgleichen	Verpflichtung	der	Bundeswehr	oder	

	
319		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
320		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	Satz	3	in	Abs.	3	durch	

die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Die	§§	61	und	86a	Satz	2	gelten	entsprechend.“	
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4.		einer	Bündnisverpflichtung.	
Die	 Vergabekammer	 berücksichtigt	 dabei	 auch	 die	 allgemeinen	 Aussichten	 des	 Antragstellers	 im	
Vergabeverfahren,	den	Auftrag	oder	die	Konzession	zu	erhalten.	Die	Erfolgsaussichten	des	Nachprü-
fungsantrags	müssen	nicht	 in	 jedem	Fall	 Gegenstand	der	Abwägung	 sein.	Das	Beschwerdegericht	
kann	auf	Antrag	das	Verbot	des	Zuschlags	nach	Absatz	1	wiederherstellen;	 §	168	Absatz	2	Satz	1	
bleibt	unberührt.	Wenn	die	Vergabekammer	den	Zuschlag	nicht	gestattet,	kann	das	Beschwerdege-
richt	auf	Antrag	des	Auftraggebers	unter	den	Voraussetzungen	der	Sätze	1	bis	4	den	sofortigen	Zu-
schlag	gestatten.	Für	das	Verfahren	vor	dem	Beschwerdegericht	gilt	§	176	Absatz	2	Satz	1	und	2	und	
Absatz	3	entsprechend.	Eine	sofortige	Beschwerde	nach	§	171	Absatz	1	 ist	gegen	Entscheidungen	
der	Vergabekammer	nach	diesem	Absatz	nicht	zulässig.	
(3)	Sind	Rechte	des	Antragstellers	aus	§	97	Absatz	6	im	Vergabeverfahren	auf	andere	Weise	als	

durch	den	drohenden	Zuschlag	gefährdet,	 kann	die	Kammer	auf	besonderen	Antrag	mit	weiteren	
vorläufigen	Maßnahmen	 in	das	Vergabeverfahren	eingreifen.	Sie	 legt	dabei	den	Beurteilungsmaß-
stab	 des	 Absatzes	 2	 Satz	 1	 zugrunde.	 Diese	 Entscheidung	 ist	 nicht	 selbständig	 anfechtbar.	 Die	
Vergabekammer	kann	die	von	ihr	getroffenen	weiteren	vorläufigen	Maßnahmen	nach	den	Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzen	des	Bundes	und	der	Länder	durchsetzen;	die	Maßnahmen	sind	sofort	
vollziehbar.	§	86a	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(4)	Macht	der	Auftraggeber	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	§	117	Nummer	1	bis	3	oder	

§	150	Nummer	1	oder	6	geltend,	entfällt	das	Verbot	des	Zuschlags	nach	Absatz	1	fünf	Werktage	nach	
Zustellung	 eines	 entsprechenden	 Schriftsatzes	 an	 den	 Antragsteller;	 die	 Zustellung	 ist	 durch	 die	
Vergabekammer	unverzüglich	nach	Eingang	des	 Schriftsatzes	 vorzunehmen.	Auf	Antrag	 kann	das	
Beschwerdegericht	 das	 Verbot	 des	 Zuschlags	 wiederherstellen.	 §	 176	 Absatz	 1	 Satz	 1,	 Absatz	 2	
Satz	1	sowie	Absatz	3	und	4	ist	entsprechend	anzuwenden.321	
	
§	170	Ausschluss	von	abweichendem	Landesrecht	
Soweit	dieser	Abschnitt	Regelungen	zum	Verwaltungsverfahren	enthält,	darf	hiervon	durch	Lan-

desrecht	nicht	abgewichen	werden.322	
	

Abschnitt	3	
Sofortige	Beschwerde323	

	
§	171	Zulässigkeit,	Zuständigkeit	
(1)	Gegen	Entscheidungen	der	Vergabekammer	 ist	die	sofortige	Beschwerde	zulässig.	Sie	steht	

den	am	Verfahren	vor	der	Vergabekammer	Beteiligten	zu.	

	
321		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.04.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	März	2020	(BGBl.	I	S.	674)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-

fügt.	
322		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.04.2020.—Artikel	 1	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 25.	März	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 674)	 hat	 „Unterabschnitt“	

durch	„Abschnitt“	ersetzt.	
323		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
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(2)	Die	sofortige	Beschwerde	ist	auch	zulässig,	wenn	die	Vergabekammer	über	einen	Antrag	auf	
Nachprüfung	nicht	 innerhalb	der	Frist	des	§	167	Absatz	1	entschieden	hat;	 in	diesem	Fall	gilt	der	
Antrag	als	abgelehnt.	
(3)	Über	die	sofortige	Beschwerde	entscheidet	ausschließlich	das	für	den	Sitz	der	Vergabekam-

mer	zuständige	Oberlandesgericht.	Bei	den	Oberlandesgerichten	wird	ein	Vergabesenat	gebildet.	
(4)	Rechtssachen	nach	den	Absätzen	1	und	2	können	von	den	Landesregierungen	durch	Rechts-

verordnung	 anderen	Oberlandesgerichten	 oder	 dem	Obersten	 Landesgericht	 zugewiesen	werden.	
Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	auf	die	Landesjustizverwaltungen	übertragen.324	
	
§	172	Frist,	Form,	Inhalt	
(1)	Die	sofortige	Beschwerde	ist	binnen	einer	Notfrist	von	zwei	Wochen,	die	mit	der	Zustellung	

der	Entscheidung,	im	Fall	des	§	171	Absatz	2	mit	dem	Ablauf	der	Frist	beginnt,	schriftlich	bei	dem	
Beschwerdegericht	einzulegen.	
(2)	Die	sofortige	Beschwerde	ist	zugleich	mit	ihrer	Einlegung	zu	begründen.	Die	Beschwerdebe-

gründung	muss	enthalten:	
1.		die	Erklärung,	inwieweit	die	Entscheidung	der	Vergabekammer	angefochten	und	eine	abwei-
chende	Entscheidung	beantragt	wird,	

2.		die	Angabe	der	Tatsachen	und	Beweismittel,	auf	die	sich	die	Beschwerde	stützt.	
(3)	Die	Beschwerdeschrift	muss	durch	einen	Rechtsanwalt	unterzeichnet	sein.	Dies	gilt	nicht	für	

Beschwerden	von	juristischen	Personen	des	öffentlichen	Rechts.	
(4)	 Mit	 der	 Einlegung	 der	 Beschwerde	 sind	 die	 anderen	 Beteiligten	 des	 Verfahrens	 vor	 der	

Vergabekammer	vom	Beschwerdeführer	durch	Übermittlung	einer	Ausfertigung	der	Beschwerde-
schrift	zu	unterrichten.325	
	
§	173	Wirkung	
(1)	 Die	 sofortige	 Beschwerde	 hat	 aufschiebende	 Wirkung	 gegenüber	 der	 Entscheidung	 der	

Vergabekammer.	 Die	 aufschiebende	Wirkung	 entfällt	 zwei	Wochen	 nach	 Ablauf	 der	 Beschwerde-
frist.	Hat	die	Vergabekammer	den	Antrag	auf	Nachprüfung	abgelehnt,	so	kann	das	Beschwerdege-
richt	auf	Antrag	des	Beschwerdeführers	die	aufschiebende	Wirkung	bis	zur	Entscheidung	über	die	
Beschwerde	verlängern.	
(2)	 Das	 Gericht	 lehnt	 den	 Antrag	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 3	 ab,	wenn	 unter	 Berücksichtigung	 aller	

möglicherweise	geschädigten	Interessen	die	nachteiligen	Folgen	einer	Verzögerung	der	Vergabe	bis	
zur	Entscheidung	über	die	Beschwerde	die	damit	verbundenen	Vorteile	überwiegen.	Bei	der	Abwä-
gung	ist	das	Interesse	der	Allgemeinheit	an	einer	wirtschaftlichen	Erfüllung	der	Aufgaben	des	Auf-
traggebers	zu	berücksichtigen;	bei	verteidigungs-	oder	sicherheitsspezifischen	Aufträgen	 im	Sinne	
des	§	104	sind	zusätzlich	besondere	Verteidigungs-	und	Sicherheitsinteressen	zu	berücksichtigen.	
Die	besonderen	Verteidigungs-	und	Sicherheitsinteressen	überwiegen	in	der	Regel,	wenn	der	öffent-
liche	Auftrag	oder	die	Konzession	im	unmittelbaren	Zusammenhang	steht	mit	
1.		einer	Krise,	
2.		einem	mandatierten	Einsatz	der	Bundeswehr,	
3.		einer	einsatzgleichen	Verpflichtung	der	Bundeswehr	oder	
4.		einer	Bündnisverpflichtung.	

Das	Gericht	berücksichtigt	bei	seiner	Entscheidung	auch	die	Erfolgsaussichten	der	Beschwerde,	die	
allgemeinen	Aussichten	des	Antragstellers	im	Vergabeverfahren,	den	öffentlichen	Auftrag	oder	die	

	
324		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
325		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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Konzession	 zu	 erhalten,	 und	 das	 Interesse	 der	 Allgemeinheit	 an	 einem	 raschen	 Abschluss	 des	
Vergabeverfahrens.	
(3)	 Hat	 die	 Vergabekammer	 dem	 Antrag	 auf	 Nachprüfung	 durch	 Untersagung	 des	 Zuschlags	

stattgegeben,	 so	 unterbleibt	 dieser,	 solange	 nicht	 das	 Beschwerdegericht	 die	 Entscheidung	 der	
Vergabekammer	nach	§	176	oder	§	178	aufhebt.326	
	
§	174	Beteiligte	am	Beschwerdeverfahren	
An	 dem	 Verfahren	 vor	 dem	 Beschwerdegericht	 beteiligt	 sind	 die	 an	 dem	 Verfahren	 vor	 der	

Vergabekammer	Beteiligten.327	
	
§	175	Verfahrensvorschriften	
(1)	Vor	dem	Beschwerdegericht	müssen	 sich	die	Beteiligten	durch	 einen	Rechtsanwalt	 als	Be-

vollmächtigten	 vertreten	 lassen.	 Juristische	 Personen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 können	 sich	 durch	
Beamte	oder	Angestellte	mit	Befähigung	zum	Richteramt	vertreten	lassen.	
(2)	Die	§§	65,	69	bis	72	mit	Ausnahme	der	Verweisung	auf	§	227	Absatz	3	der	Zivilprozessord-

nung,	§	75	Absatz	1	bis	3,	§	76	Absatz	1	und	6,	die	§§	165	und	167	Absatz	2	Satz	1	sind	entsprechend	
anzuwenden.328	
	
§	176	Vorabentscheidung	über	den	Zuschlag	
(1)	Auf	Antrag	des	Auftraggebers	oder	auf	Antrag	des	Unternehmens,	das	nach	§	134	vom	Auf-

traggeber	als	das	Unternehmen	benannt	 ist,	das	den	Zuschlag	erhalten	 soll,	 kann	das	Gericht	den	
weiteren	 Fortgang	 des	 Vergabeverfahrens	 und	 den	 Zuschlag	 gestatten,	 wenn	 unter	 Berücksichti-
gung	aller	möglicherweise	geschädigten	 Interessen	die	nachteiligen	Folgen	einer	Verzögerung	der	
Vergabe	 bis	 zur	 Entscheidung	 über	 die	Beschwerde	 die	 damit	 verbundenen	Vorteile	 überwiegen.	
Bei	der	Abwägung	ist	das	Interesse	der	Allgemeinheit	an	einer	wirtschaftlichen	Erfüllung	der	Auf-
gaben	 des	 Auftraggebers	 zu	 berücksichtigen;	 bei	 verteidigungs-	 oder	 sicherheitsspezifischen	Auf-
trägen	 im	Sinne	des	§	104	sind	zusätzlich	besondere	Verteidigungs-	und	Sicherheitsinteressen	zu	
berücksichtigen.	Die	besonderen	Verteidigungs-	und	Sicherheitsinteressen	überwiegen	in	der	Regel,	
wenn	der	öffentliche	Auftrag	oder	die	Konzession	im	unmittelbaren	Zusammenhang	steht	mit	
1.		einer	Krise,	
2.		einem	mandatierten	Einsatz	der	Bundeswehr,	
3.		einer	einsatzgleichen	Verpflichtung	der	Bundeswehr	oder	
4.		einer	Bündnisverpflichtung.	

	
326		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.04.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	März	2020	(BGBl.	I	S.	674)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-

fügt.	
327		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
328		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	18.	 Januar	2021	(BGBl.	 I	S.	2)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	§§	69,	70	Absatz	1	bis	3,	§	71	Absatz	1	und	6,	§§	71a,	72,	73	mit	Ausnahme	der	Verweisung	

auf	§	227	Absatz	3	der	Zivilprozessordnung,	die	§§	78,	165	und	167	Absatz	2	Satz	1	sind	entsprechend	
anzuwenden.“	
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Das	Gericht	 berücksichtigt	 bei	 seiner	 Entscheidung	 auch	 die	 Erfolgsaussichten	 der	 sofortigen	Be-
schwerde,	 die	 allgemeinen	 Aussichten	 des	 Antragstellers	 im	 Vergabeverfahren,	 den	 öffentlichen	
Auftrag	 oder	 die	 Konzession	 zu	 erhalten,	 und	 das	 Interesse	 der	 Allgemeinheit	 an	 einem	 raschen	
Abschluss	des	Vergabeverfahrens.	
(2)	Der	Antrag	 ist	schriftlich	zu	stellen	und	gleichzeitig	zu	begründen.	Die	zur	Begründung	des	

Antrags	vorzutragenden	Tatsachen	sowie	der	Grund	für	die	Eilbedürftigkeit	sind	glaubhaft	zu	ma-
chen.	Bis	 zur	Entscheidung	über	den	Antrag	kann	das	Verfahren	über	die	Beschwerde	ausgesetzt	
werden.	
(3)	Die	Entscheidung	 ist	unverzüglich,	 längstens	 innerhalb	von	 fünf	Wochen	nach	Eingang	des	

Antrags	zu	treffen	und	zu	begründen;	bei	besonderen	tatsächlichen	oder	rechtlichen	Schwierigkei-
ten	kann	der	Vorsitzende	im	Ausnahmefall	die	Frist	durch	begründete	Mitteilung	an	die	Beteiligten	
um	den	erforderlichen	Zeitraum	verlängern.	Die	Entscheidung	kann	ohne	mündliche	Verhandlung	
ergehen.	Ihre	Begründung	erläutert	Rechtmäßigkeit	oder	Rechtswidrigkeit	des	Vergabeverfahrens.	
§	175	ist	anzuwenden.	
(4)	Gegen	eine	Entscheidung	nach	dieser	Vorschrift	ist	ein	Rechtsmittel	nicht	zulässig.329	

	
§	177	Ende	des	Vergabeverfahrens	nach	Entscheidung	des	Beschwerdegerichts	
Ist	der	Auftraggeber	mit	einem	Antrag	nach	§	176	vor	dem	Beschwerdegericht	unterlegen,	gilt	

das	Vergabeverfahren	nach	Ablauf	von	zehn	Tagen	nach	Zustellung	der	Entscheidung	als	beendet,	
wenn	der	Auftraggeber	nicht	die	Maßnahmen	zur	Herstellung	der	Rechtmäßigkeit	des	Verfahrens	
ergreift,	die	sich	aus	der	Entscheidung	ergeben;	das	Verfahren	darf	nicht	fortgeführt	werden.330	
	
§	178	Beschwerdeentscheidung	
Hält	das	Gericht	die	Beschwerde	für	begründet,	so	hebt	es	die	Entscheidung	der	Vergabekammer	

auf.	 In	diesem	Fall	 entscheidet	das	Gericht	 in	der	 Sache	 selbst	 oder	 spricht	die	Verpflichtung	der	
Vergabekammer	aus,	unter	Berücksichtigung	der	Rechtsauffassung	des	Gerichts	über	die	Sache	er-
neut	zu	entscheiden.	Auf	Antrag	stellt	es	fest,	ob	das	Unternehmen,	das	die	Nachprüfung	beantragt	
hat,	durch	den	Auftraggeber	in	seinen	Rechten	verletzt	ist.	§	168	Absatz	2	gilt	entsprechend.331	
	
§	179	Bindungswirkung	und	Vorlagepflicht	
(1)	Wird	wegen	eines	Verstoßes	gegen	Vergabevorschriften	Schadensersatz	begehrt	und	hat	ein	

Verfahren	vor	der	Vergabekammer	stattgefunden,	ist	das	ordentliche	Gericht	an	die	bestandskräfti-
ge	Entscheidung	der	Vergabekammer	und	die	Entscheidung	des	Oberlandesgerichts	sowie	gegebe-
nenfalls	des	nach	Absatz	2	angerufenen	Bundesgerichtshofs	über	die	Beschwerde	gebunden.	
(2)	Will	 ein	Oberlandesgericht	 von	einer	Entscheidung	eines	anderen	Oberlandesgerichts	oder	

des	Bundesgerichtshofs	abweichen,	so	legt	es	die	Sache	dem	Bundesgerichtshof	vor.	Der	Bundesge-
richtshof	entscheidet	anstelle	des	Oberlandesgerichts.	Der	Bundesgerichtshof	kann	sich	auf	die	Ent-
scheidung	 der	 Divergenzfrage	 beschränken	 und	 dem	Beschwerdegericht	 die	 Entscheidung	 in	 der	
Hauptsache	übertragen,	wenn	dies	nach	dem	Sach-	und	Streitstand	des	Beschwerdeverfahrens	an-

	
329		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.04.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	März	2020	(BGBl.	I	S.	674)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
330		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
331		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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gezeigt	 scheint.	 Die	 Vorlagepflicht	 gilt	 nicht	 im	 Verfahren	 nach	 §	 173	 Absatz	 1	 Satz	 3	 und	 nach	
§	176.332	
	
§	180	Schadensersatz	bei	Rechtsmissbrauch	
(1)	Erweist	sich	der	Antrag	nach	§	160	oder	die	sofortige	Beschwerde	nach	§	171	als	von	Anfang	

an	ungerechtfertigt,	ist	der	Antragsteller	oder	der	Beschwerdeführer	verpflichtet,	dem	Gegner	und	
den	Beteiligten	den	 Schaden	 zu	 ersetzen,	 der	 ihnen	durch	den	Missbrauch	des	Antrags-	 oder	Be-
schwerderechts	entstanden	ist.	
(2)	Ein	Missbrauch	des	Antrags-	oder	Beschwerderechts	ist	es	insbesondere,	
1.		die	Aussetzung	 oder	 die	weitere	Aussetzung	 des	Vergabeverfahrens	 durch	 vorsätzlich	 oder	
grob	fahrlässig	vorgetragene	falsche	Angaben	zu	erwirken;	

2.		die	Überprüfung	mit	dem	Ziel	zu	beantragen,	das	Vergabeverfahren	zu	behindern	oder	Kon-
kurrenten	zu	schädigen;	

3.		einen	Antrag	in	der	Absicht	zu	stellen,	ihn	später	gegen	Geld	oder	andere	Vorteile	zurückzu-
nehmen.	

(3)	 Erweisen	 sich	 die	 von	 der	 Vergabekammer	 entsprechend	 einem	 besonderen	 Antrag	 nach	
§	169	Absatz	3	getroffenen	vorläufigen	Maßnahmen	als	von	Anfang	an	ungerechtfertigt,	hat	der	An-
tragsteller	dem	Auftraggeber	den	aus	der	Vollziehung	der	angeordneten	Maßnahme	entstandenen	
Schaden	zu	ersetzen.333	
	
§	181	Anspruch	auf	Ersatz	des	Vertrauensschadens	
Hat	der	Auftraggeber	gegen	eine	den	Schutz	von	Unternehmen	bezweckende	Vorschrift	versto-

ßen	 und	 hätte	 das	 Unternehmen	 ohne	 diesen	 Verstoß	 bei	 der	Wertung	 der	 Angebote	 eine	 echte	
Chance	gehabt,	den	Zuschlag	zu	erhalten,	die	aber	durch	den	Rechtsverstoß	beeinträchtigt	wurde,	
so	kann	das	Unternehmen	Schadensersatz	für	die	Kosten	der	Vorbereitung	des	Angebots	oder	der	
Teilnahme	an	einem	Vergabeverfahren	verlangen.	Weiterreichende	Ansprüche	auf	Schadensersatz	
bleiben	unberührt.334	
	
§	182	Kosten	des	Verfahrens	vor	der	Vergabekammer	
(1)	Für	Amtshandlungen	der	Vergabekammern	werden	Kosten	(Gebühren	und	Auslagen)	zur	De-

ckung	des	Verwaltungsaufwandes	erhoben.	Das	Verwaltungskostengesetz	vom	23.	Juni	1970	(BGBl.	
I	S.	821)	in	der	am	14.	August	2013	geltenden	Fassung	ist	anzuwenden.	
(2)	Die	Gebühr	beträgt	mindestens	2	500	Euro;	dieser	Betrag	kann	aus	Gründen	der	Billigkeit	bis	

auf	ein	Zehntel	ermäßigt	werden.	Die	Gebühr	soll	den	Betrag	von	50	000	Euro	nicht	überschreiten;	
sie	 kann	 im	 Einzelfall,	 wenn	 der	 Aufwand	 oder	 die	 wirtschaftliche	 Bedeutung	 außergewöhnlich	
hoch	ist,	bis	zu	einem	Betrag	von	100	000	Euro	erhöht	werden.	
(3)	Soweit	ein	Beteiligter	im	Verfahren	unterliegt,	hat	er	die	Kosten	zu	tragen.	Mehrere	Kosten-

schuldner	haften	als	Gesamtschuldner.	Kosten,	die	durch	Verschulden	eines	Beteiligten	entstanden	
sind,	können	diesem	auferlegt	werden.	Hat	sich	der	Antrag	vor	Entscheidung	der	Vergabekammer	
durch	Rücknahme	oder	anderweitig	erledigt,	ist	die	Hälfte	der	Gebühr	zu	entrichten.	Die	Entschei-
dung,	wer	die	Kosten	zu	tragen	hat,	erfolgt	nach	billigem	Ermessen.	Aus	Gründen	der	Billigkeit	kann	
von	der	Erhebung	von	Gebühren	ganz	oder	teilweise	abgesehen	werden.	

	
332		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
333		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
334		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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(4)	 Soweit	 ein	 Beteiligter	 im	 Nachprüfungsverfahren	 unterliegt,	 hat	 er	 die	 zur	 zweckentspre-
chenden	Rechtsverfolgung	 oder	 Rechtsverteidigung	 notwendigen	 Aufwendungen	 des	 Antragsgeg-
ners	 zu	 tragen.	 Die	 Aufwendungen	 der	 Beigeladenen	 sind	 nur	 erstattungsfähig,	 soweit	 sie	 die	
Vergabekammer	aus	Billigkeit	der	unterlegenen	Partei	auferlegt.	Hat	 sich	der	Antrag	durch	Rück-
nahme	 oder	 anderweitig	 erledigt,	 erfolgt	 die	 Entscheidung,	 wer	 die	 zur	 zweckentsprechenden	
Rechtsverfolgung	oder	Rechtsverteidigung	notwendigen	Aufwendungen	anderer	Beteiligter	zu	tra-
gen	hat,	nach	billigem	Ermessen;	in	Bezug	auf	die	Erstattung	der	Aufwendungen	der	Beigeladenen	
gilt	im	Übrigen	Satz	2	entsprechend.	§	80	Absatz	1,	2	und	3	Satz	2	des	Verwaltungsverfahrensgeset-
zes	und	die	entsprechenden	Vorschriften	der	Verwaltungsverfahrensgesetze	der	Länder	gelten	ent-
sprechend.	Ein	gesondertes	Kostenfestsetzungsverfahren	findet	nicht	statt.335	
	
§	183	Korrekturmechanismus	der	Kommission	
(1)	Erhält	die	Bundesregierung	im	Laufe	eines	Vergabeverfahrens	vor	Abschluss	des	Vertrags	ei-

ne	Mitteilung	der	Europäischen	Kommission,	 dass	 diese	der	Auffassung	 ist,	 es	 liege	 ein	 schwerer	
Verstoß	gegen	das	Recht	der	Europäischen	Union	zur	Vergabe	öffentlicher	Aufträge	oder	zur	Verga-
be	 von	 Konzessionen	 vor,	 der	 zu	 beseitigen	 sei,	 teilt	 das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	
Energie	dies	dem	Auftraggeber	mit.	
(2)	Der	Auftraggeber	ist	verpflichtet,	 innerhalb	von	14	Kalendertagen	nach	Eingang	dieser	Mit-

teilung	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	eine	umfassende	Darstellung	des	Sach-
verhalts	zu	geben	und	darzulegen,	ob	der	behauptete	Verstoß	beseitigt	wurde,	oder	zu	begründen,	
warum	er	nicht	beseitigt	wurde,	ob	das	Vergabeverfahren	Gegenstand	eines	Nachprüfungsverfah-
rens	ist	oder	aus	sonstigen	Gründen	ausgesetzt	wurde.	
(3)	 Ist	 das	Vergabeverfahren	Gegenstand	eines	Nachprüfungsverfahrens	oder	wurde	es	 ausge-

setzt,	 so	 ist	der	Auftraggeber	verpflichtet,	das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	un-
verzüglich	über	den	Ausgang	des	Verfahrens	zu	informieren.336	
	
§	184	Unterrichtungspflichten	der	Nachprüfungsinstanzen	
Die	Vergabekammern	und	die	Oberlandesgerichte	unterrichten	das	Bundesministerium	für	Wirt-

schaft	und	Energie	bis	zum	31.	Januar	eines	jeden	Jahres	über	die	Anzahl	der	Nachprüfungsverfah-
ren	des	Vorjahres	und	deren	Ergebnisse.337	
	

Teil	5	
Anwendungsbereich	der	Teil	1	bis	3338	

	
§	185	Unternehmen	der	öffentlichen	Hand,	Geltungsbereich	

	
335		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
336		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
337		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
338		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	67	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Anwendungsbereich	des	Ersten	bis	Dritten	Teils	dieses	Ge-
setzes“.	
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(1)	Die	Vorschriften	des	Ersten	bis	Dritten	Teils	dieses	Gesetzes	sind	auch	auf	Unternehmen	an-
zuwenden,	die	ganz	oder	teilweise	im	Eigentum	der	öffentlichen	Hand	stehen	oder	die	von	ihr	ver-
waltet	oder	betrieben	werden.	Die	§§	19,	20	und	31b	Absatz	5	sind	nicht	anzuwenden	auf	öffentlich-
rechtliche	 Gebühren	 oder	 Beiträge.	 Die	 Vorschriften	 des	 Ersten	 bis	 Dritten	 Teils	 dieses	 Gesetzes	
sind	nicht	auf	die	Deutsche	Bundesbank	und	die	Kreditanstalt	für	Wiederaufbau	anzuwenden.	
(2)	Die	Vorschriften	des	Ersten	bis	Dritten	Teils	dieses	Gesetzes	 sind	auf	 alle	Wettbewerbsbe-

schränkungen	anzuwenden,	die	sich	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	auswirken,	auch	wenn	sie	
außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	veranlasst	werden.	
(3)	Die	Vorschriften	des	Energiewirtschaftsgesetzes	stehen	der	Anwendung	der	§§	19,	20	und	29	

nicht	entgegen,	soweit	in	§	111	des	Energiewirtschaftsgesetzes	keine	andere	Regelung	getroffen	ist.	
(4)	Die	Vorschriften	des	Ersten	bis	Dritten	Teils	dieses	Gesetzes	sind	nicht	auf	Treuhandverwal-

tungen,	Kapitalmaßnahmen	oder	Enteignungen	nach	den	§§	17,	17a	oder	18	des	Energiesicherungs-
gesetzes	 anzuwenden.	 Satz	 1	 gilt	 entsprechend	 für	 Übertragungen	 von	 Vermögensgegenständen	
nach	§	17	Absatz	5	Satz	2	oder	§	17b	des	Energiesicherungsgesetzes	 an	 juristische	Personen	des	
öffentlichen	Rechts	oder	des	Privatrechts,	deren	Anteile	ausschließlich	vom	Bund	oder	von	der	Kre-
ditanstalt	für	Wiederaufbau	unmittelbar	oder	mittelbar	gehalten	werden.	Satz	1	gilt	nicht	für	Priva-
tisierungen	nach	§	17b	Absatz	2	Satz	3	oder	§	20	Absatz	3	des	Energiesicherungsgesetzes.339	
	

Teil	6	
Übergangs-	und	Schlussbestimmungen340	

	
§	186	Anwendungsbestimmung	zu	§	47k	
(1)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	hat	
1.		das	Vorliegen	der	erforderlichen	technischen	Voraussetzungen	für	eine	Übermittlung	der	ab-
gegebenen	Mengen	nach	§	47k	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	in	Verbindung	mit	der	Rechtsver-
ordnung	nach	§	47k	Absatz	8	festzustellen	und	

2.		die	Feststellung	nach	Nummer	1	im	Bundesanzeiger	bekannt	zu	machen.	
(2)	§	47k	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	ist	nach	Ablauf	des	Monats,	der	auf	den	Monat	folgt,	in	dem	

die	Bekanntmachung	nach	Absatz	1	Nummer	2	erfolgt,	anzuwenden;	dieser	Tag	ist	vom	Bundesmi-
nisterium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	unverzüglich	im	Bundesanzeiger	bekannt	zu	machen.341	

	
339		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 22.05.2022.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 27.06.2023.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2023	(BGBl.	I	Nr.	167)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	

lautete:	
	 		 „(4)	Die	Vorschriften	des	Ersten	bis	Dritten	Teils	dieses	Gesetzes	 sind	nicht	auf	Treuhandverwal-

tungen	oder	Enteignungen	nach	dem	ersten	Abschnitt	des	zweiten	Kapitels	des	Energiesicherungsge-
setzes	anzuwenden.	Satz	1	gilt	nicht	für	Privatisierungen	nach	§	20	Absatz	3	des	Energiesicherungsge-
setzes.“	

340		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
341		 QUELLE	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.06.2017.—Artikel	1	Nr.	68	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1416)	hat	in	Abs.	1	„2017“	

durch	„2022“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	68	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	bis	6	eingefügt.	
	 29.05.2020.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	25.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1067)	hat	Abs.	7	und	8	eingefügt.	
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§	187	Übergangs-	und	Schlussbestimmungen	
(1)	§	29	ist	nach	dem	31.	Dezember	2027	nicht	mehr	anzuwenden.	
(2)	 Vergabeverfahren,	 die	 vor	 dem	18.	 April	 2016	 begonnen	 haben,	 einschließlich	 der	 sich	 an	

diese	 anschließenden	Nachprüfungsverfahren	 sowie	 am	18.	 April	 2016	 anhängige	Nachprüfungs-
verfahren	werden	nach	dem	Recht	zu	Ende	geführt,	das	zum	Zeitpunkt	der	Einleitung	des	Verfah-
rens	galt.	
(3)	Mit	Ausnahme	von	§	33c	Absatz	5	sind	die	§§	33a	bis	33f	nur	auf	Schadensersatzansprüche	

anwendbar,	die	nach	dem	26.	Dezember	2016	entstanden	sind.	§	33h	ist	auf	nach	dem	26.	Dezember	
2016	entstandene	Ansprüche	nach	§	33	Absatz	1	oder	§	33a	Absatz	1	sowie	auf	vor	dem	27.	Dezem-
ber	 2016	 entstandene	 Unterlassungs-,	 Beseitigungs-	 und	 Schadensersatzansprüche	 wegen	 eines	
Verstoßes	gegen	eine	Vorschrift	im	Sinne	des	§	33	Absatz	1	oder	gegen	eine	Verfügung	der	Kartell-
behörde	anzuwenden,	die	am	9.	Juni	2017	noch	nicht	verjährt	waren.	Der	Beginn,	die	Hemmung,	die	
Ablaufhemmung	 und	 der	 Neubeginn	 der	 Verjährung	 der	 Ansprüche,	 die	 vor	 dem	 27.	 Dezember	
2016	entstanden	sind,	bestimmen	sich	jedoch	für	die	Zeit	bis	zum	8.	Juni	2017	nach	den	bisher	für	
diese	Ansprüche	jeweils	geltenden	Verjährungsvorschriften.	
(4)	§	33c	Absatz	5	und	die	§§	33g	sowie	89b	bis	89e	sind	unabhängig	vom	Zeitpunkt	der	Ent-

scheidung	der	Schadensersatzansprüche	nur	in	Rechtsstreiten	anzuwenden,	in	denen	nach	dem	26.	
Dezember	2016	Klage	erhoben	worden	ist.	
(5)	§	81a	findet	Anwendung,	wenn	das	Erlöschen	der	nach	§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-

rigkeiten	 verantwortlichen	 juristischen	 Person	 oder	 Personenvereinigung	 oder	 die	 Verschiebung	
von	Vermögen	nach	dem	9.	Juni	2017	erfolgt.	War	die	Tat	zu	diesem	Zeitpunkt	noch	nicht	beendet,	
gehen	die	Regelungen	des	§	81	Absatz	3a	bis	3e	vor.	
(6)	§	30	Absatz	2b	findet	nur	Anwendung	auf	Vereinbarungen,	die	nach	dem	9.	Juni	2017	und	vor	

dem	31.	Dezember	2027	wirksam	geworden	sind.	
(7)	Für	einen	Zusammenschluss,	für	den	die	Anmeldung	nach	§	39	zwischen	dem	1.	März	2020	

und	dem	Ablauf	 des	31.	Mai	 2020	beim	Bundeskartellamt	 eingegangen	 ist,	 beträgt	 die	 Frist	 nach	
§	40	Absatz	1	Satz	1	zwei	Monate	und	die	Frist	nach	§	40	Absatz	2	Satz	2	sechs	Monate.	Satz	1	gilt	
auch	im	Fall	des	§	40	Absatz	5.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht,	wenn	am	29.	Mai	2020	
1.		die	Frist	nach	§	40	Absatz	1	Satz	1	abgelaufen	war,	ohne	dass	das	Bundeskartellamt	den	an-
meldenden	 Unternehmen	 mitgeteilt	 hat,	 dass	 es	 in	 die	 Prüfung	 des	 Zusammenschlusses	
(Hauptprüfverfahren)	eingetreten	ist,	

2.		die	Frist	nach	§	40	Absatz	2	Satz	2	abgelaufen	war	oder	
3.		der	Zusammenschluss	vom	Bundeskartellamt	freigegeben	worden	war.	
(8)	§	81f	Satz	1	ist	in	der	Zeit	bis	zum	Ablauf	des	30.	Juni	2021	nicht	anzuwenden,	soweit	für	die	

Zahlung	 einer	 Geldbuße	 Zahlungserleichterungen	 nach	 §	 18	 oder	 §	 93	 des	 Gesetzes	 über	 Ord-
nungswidrigkeiten	gewährt	sind.	
(9)	Die	§§	35	bis	41	sind	nicht	anzuwenden	auf	einen	Zusammenschluss	im	Krankenhausbereich,	

soweit	
1.		der	Zusammenschluss	eine	standortübergreifende	Konzentration	von	mehreren	Krankenhäu-
sern	oder	einzelnen	Fachrichtungen	mehrerer	Krankenhäuser	zum	Gegenstand	hat,	

	
	 19.01.2021.—Artikel	1	Nr.	42	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	in	Abs.	4	„unab-

hängig	vom	Zeitpunkt	der	Entscheidung	der	Schadensersatzansprüche“	nach	„sind“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	„§	81	Absatz	6	Satz	1“	durch	„§	81f	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	42	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 UMNUMMERIERUNG	
	 29.07.2022.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1214)	hat	§	186	in	§	187	um-

nummeriert.	
	 QUELLE	
	 29.07.2022.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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2.		dem	Zusammenschluss	keine	anderen	wettbewerbsrechtlichen	Vorschriften	entgegenstehen	
und	dies	 das	 Land	bei	Antragstellung	nach	der	Kranken-hausstrukturfonds-Verordnung	be-
stätigt	hat,	

3.		das	Vorliegen	der	weiteren	Voraussetzungen	für	eine	Förderung	nach	§	12a	Absatz	1	Satz	4	
des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	in	Verbindung	mit	§	11	Absatz	1	Nummer	2	der	Kran-
kenhausstrukturfonds-Verordnung	oder	nach	§	12b	Absatz	1	Satz	4	Nummer	1	des	Kranken-
hausfinanzierungsgesetzes	 in	 einem	 Auszahlungsbescheid	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Kranken-
hausstrukturfonds-Verordnung	festgestellt	wurde	und	

4.		der	Zusammenschluss	bis	zum	31.	Dezember	2038	vollzogen	wird.	
Werden	 Zusammenschlüsse	 im	 Krankenhausbereich	 beim	 Bundeskartellamt	 nach	 §	 39	 Absatz	 1	
angemeldet,	ist	das	Bundeskartellamt	darüber	zu	informieren,	inwieweit	ein	Antrag	auf	Förderung	
aus	den	Mitteln	des	Krankenhausstrukturfonds	oder	des	Transformationsfonds	gestellt	wurde;	ein	
Zusammenschluss	im	Sinne	des	Satzes	1	ist	dem	Bundeskartellamt	nach	Vollzug	anzuzeigen.	Für	die	
Evaluierung	dieser	Regelung	sind	die	§§	32e	und	21	Absatz	3	Satz	8	des	Krankenhausentgeltgeset-
zes	entsprechend	anzuwenden.	Für	die	Zwecke	der	Evaluierung	und	zur	Untersuchung	der	Auswir-
kungen	dieser	Regelung	auf	die	Wettbewerbsverhältnisse	und	die	Versorgungsqualität	können	Da-
ten	 aus	 der	 amtlichen	 Krankenhausstatistik	 zusammengeführt	 werden.	 Diese	 Regelung	 ist	 anzu-
wenden	auf	Zusammenschlüsse,	die	ab	dem	1.	Januar	2031	vollzogen	werden.	
(10)	Die	 §§	35	bis	41	 sind	nicht	 anzuwenden	auf	 einen	Zusammenschluss	 im	Krankenhausbe-

reich,	sofern	
1.		der	Zusammenschluss	eine	standortübergreifende	Konzentration	von	mehreren	Krankenhäu-
sern	im	Sinne	des	§	2	Nummer	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	oder	einzelnen	Fach-
richtungen	solcher	Krankenhäuser	zum	Gegenstand	hat,	

2.		die	für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	Landesbehörden	der	Bundesländer,	in	denen	die	
am	 Zusammenschluss	 beteiligten	 Krankenhäuser	 oder	 einzelnen	 Fachrichtungen	 solcher	
Krankenhäuser	belegen	sind,	–	im	Falle	der	Zuständigkeit	mehrerer	Landesbehörden	einver-
nehmlich	–	schriftlich	bestätigen,	dass	sie	den	Zusammenschluss	zur	Verbesserung	der	Kran-
kenhausversorgung	für	erforderlich	halten	und	dem	Zusammenschluss	nach	vorliegenden	Er-
kenntnissen	keine	anderen	wettbewerbsrechtlichen	Vorschriften	entgegenstehen,	

3.		der	Zusammenschluss	bis	zum	31.	Dezember	2030	vollzogen	wird.	
Anträge	auf	schriftliche	Bestätigung	nach	Satz	1	Nummer	2	sind	unverzüglich	durch	die	zuständigen	
Landesministerien	auf	ihren	Internetseiten	unter	Nennung	der	Zusammenschlussbeteiligten	zu	ver-
öffentlichen.	Die	 für	die	Krankenhausplanung	zuständigen	Landesbehörden	der	Bundesländer	set-
zen	 sich	mit	 dem	Bundeskartellamt	 vor	 einer	Bestätigung	 nach	 Satz	 1	Nummer	 2	 ins	 Benehmen.	
Über	den	Antrag	nach	Satz	1	Nummer	2	darf	nicht	vor	Ablauf	von	einem	Monat	nach	der	Veröffentli-
chung	 entschieden	 werden.	 Eine	 Anmeldung	 eines	 Zusammenschlusses	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 1	
Nummer	1	und	3	 ist	beim	Bundeskartellamt	nach	§	39	Absatz	1	erst	dann	zulässig,	wenn	die	Zu-
sammenschlussparteien	gegenüber	dem	Bundeskartellamt	nachweisen,	dass	ihr	Antrag	auf	schrift-
liche	 Bestätigung	 nach	 Satz	 1	 Nummer	 2	 durch	 die	 zuständigen	 Landesbehörden	 abgelehnt	 oder	
nicht	 innerhalb	von	zwei	Monaten	beschieden	wurde.	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	
Klimaschutz	berichtet	 auf	Grundlage	 einer	 Stellungnahme	der	Monopolkommission	den	 gesetzge-
benden	Körperschaften	spätestens	nach	Ablauf	von	sechs	Jahren	nach	Inkrafttreten	der	Regelungen	
in	den	Sätzen	1	bis	4	über	die	Erfahrungen	mit	dieser	Vorschrift.	Für	Datenanforderungen	des	Bun-
desministeriums	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	und	der	Monopolkommission	zur	Evaluierung	im	
Sinne	dieses	Absatzes	ist	§	21	Absatz	3	Satz	8	des	Krankenhausentgeltgesetzes	entsprechend	anzu-
wenden,	 soweit	die	Krankenhäuser	von	einem	Zusammenschluss	 im	Sinne	des	Satzes	1	betroffen	
sind.	§	21	Absatz	3	Satz	9	des	Krankenhausentgeltgesetzes	 findet	 insofern	keine	Anwendung.	Für	
die	 Zwecke	 der	 Evaluierung	 und	 zur	Untersuchung	 der	 Auswirkungen	 dieser	 Regelungen	 auf	 die	
Wettbewerbsverhältnisse	und	die	Krankenhausversorgung	können	Daten	aus	der	amtlichen	Kran-
kenhausstatistik	zusammengeführt	werden.	
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(11)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsver-
ordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 im	Hinblick	 auf	 das	 Abkommen	 zwischen	 dem	Bun-
desministerium	 für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	dem	Eidge-
nössischen	Departement	für	Wirtschaft,	Bildung	und	Forschung	der	Schweizerischen	Eidgenossen-
schaft	über	Zusammenarbeit	und	Koordinierung	der	Wettbewerbsbehörden,	zu	bestimmen,	dass	
1.		 Informationen	 ausschließlich	 in	 kartellbehördlichen	Verfahren	 und	 sich	 daran	 anschließen-
den	 Rechtsbehelfsverfahren	 sowie	 nur	 für	 die	 Zwecke,	 für	 die	 sie	 von	 der	 schweizerischen	
Wettbewerbsbehörde	übermittelt	wurden,	verwendet	werden	dürfen	und	

2.		eine	Pflicht	zur	Wahrung	der	Vertraulichkeit	sowie	ein	Ausschluss	der	Offenlegung	gegenüber	
anderen	staatlichen	Stellen	sowie	Dritten	zu	beachten	ist,	

soweit	sich	die	in	dem	Abkommen	von	der	Bundesrepublik	Deutschland	übernommenen	Verpflich-
tungen	und	gewährten	Rechte	im	Rahmen	der	nach	den	§§	50a	bis	50f	zulässigen	zwischenbehörd-
lichen	 Zusammenarbeit	 halten.	 Bestimmungen	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 Satz	 1	 sind	 erst	 ab	
dem	Tag	 anzuwenden,	 ab	 dem	das	 in	 Satz	 1	 bezeichnete	 Abkommen	wirksam	 geworden	 ist.	 Das	
Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	gibt	den	Tag	unter	Angabe	der	Bezeichnung	des	
Abkommens	zwischen	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	der	Bundesrepublik	
Deutschland	 und	 dem	 Eidgenössischen	 Departement	 für	 Wirtschaft,	 Bildung	 und	 Forschung	 der	
Schweizerischen	Eidgenossenschaft	über	Zusammenarbeit	und	Koordinierung	der	Wettbewerbsbe-
hörden	und	dessen	Fundstelle	im	Bundesgesetzblatt	bekannt.	
(12)	Das	Bundeskartellamt	kann	eine	Verfügung	nach	§	32f	Absatz	2	auch	auf	der	Grundlage	ei-

ner	Sektoruntersuchung	nach	§	32e	erlassen,	die	am	7.	November	2023	bereits	abgeschlossen	war,	
wenn	die	Veröffentlichung	des	Abschlussberichts	nach	§	32e	Absatz	4	zu	diesem	Zeitpunkt	weniger	
als	ein	Jahr	zurücklag.	In	den	Fällen	des	Satzes	1	ist	§	32f	Absatz	7	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	
dass	die	Frist	am	7.	November	2023	zu	laufen	beginnt.342	
	
Anlage	
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342		 UMNUMMERIERUNG	
	 29.07.2022.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1214)	hat	§	186	in	§	187	um-

nummeriert.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2022.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Übergangsbestimmungen“.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„2022“	durch	„2027“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	eingefügt.	
	 07.11.2023.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2023	(BGBl.	I	Nr.	294)	hat	Abs.	11	einge-

fügt.	
	 12.12.2024.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2024	(BGBl.	I	Nr.	400)	hat	in	

Abs.	9	Satz	1	Nr.	2	„§	14	Absatz	2	Nummer	3	Buchstabe	a“	nach	„nach“	gestrichen.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	1	Nr.	3	„oder	nach	§	12b	Absatz	1	Satz	4	

Nummer	1	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes“	nach	 „Nummer	2	der	Krankenhausstrukturfonds-
Verordnung“	eingefügt	und	„nach	§	15“	durch	„auf	der	Grundlage“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	1	Nr.	4	„2027“	durch	„2038“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	2	„Ein“	durch	„Werden	Zusammenschlüsse	im	

Krankenhausbereich	beim	Bundeskartellamt	nach	§	39	Absatz	1	angemeldet,	ist	das	Bundeskartellamt	
darüber	 zu	 informieren,	 inwieweit	 ein	Antrag	auf	Förderung	aus	den	Mitteln	des	Krankenhausstruk-
turfonds	oder	des	Transformationsfonds	gestellt	wurde;	ein“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	 6	 Nr.	 2	 bis	 4	 desselben	 Gesetzes	 hat	 Abs.	 10	 und	 11	 in	 Abs.	 11	 und	 12	 umnummeriert	 und	

Abs.	10	eingefügt.	
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	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	790)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 18.04.2016.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	203)	hat	die	Anlage	aufge-

hoben.	


